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Wichtige neue Entscheidung 

 
Kommunalabgabenrecht: Wirksamkeit und Fortbestand von Ablösungsverträgen 
nach der gesetzlichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge  
 
Art. 5 Abs. 1 Satz 3 KAG a.F., Art. 5 Abs. 9 KAG, Art. 60 Abs. 1 BayVwVfG 
 
Straßenausbaubeitragsrecht 
Ablösungsvertrag 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
Kündigung  
Nachträgliche Änderung der Rechtslage 
Gesetzliches Verbot der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
Stichtagsprinzip 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 22.04.2021, Az. 6 BV 20.2301 
 
 
 
Leitsatz: 

Verträge über die Ablösung eines Straßenausbaubeitrags, die eine Gemeinde mit  

einem Anlieger bis zum 31.12.2017 in Übereinstimmung mit der damaligen Rechts-

lage geschlossen hat, bleiben auch nach der Abschaffung der Straßenausbaubei-

träge zum 01.01.2018 durch Gesetz vom 26.06.2018 (GVBl S. 44) wirksam. Sie kön-

nen von dem Anlieger nicht wegen der Gesetzesänderung gekündigt werden. 
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Hinweise: 

In der vorliegenden Entscheidung klärt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) wichtige Rechtsfragen zur Wirksamkeit und zum Fortbestand von  

Ablösungsverträgen, die vor der gesetzlichen Abschaffung der Straßenausbaubei-

träge zum 01.01.2018 geschlossen wurden. Der BayVGH hält dabei insbesondere 

fest, dass Anlieger solche Ablösungsverträge nicht allein wegen der genannten  

Gesetzesänderung nach Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG kündigen können.  

 

Die Klägerin hatte im Herbst 2017 mit der beklagten Stadt Ablösevereinbarungen 

über Straßenausbaubeiträge geschlossen. Nach der rückwirkenden Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge zum 01.01.2018 durch das Gesetz zur Änderung des  

Kommunalabgabengesetzes vom 26.06.2018 (GVBl S. 449) kündigte die Klägerin 

diese Verträge mit dem Argument, mit der Gesetzesänderung kurz nach Vertrags-

schluss sei die zentrale, jenseits der ablösungstypischen Risiken liegende Grundlage 

der Vereinbarungen entfallen und eine ganz erhebliche Störung der Vertragsverhält-

nisse eingetreten; sie sei daher berechtigt, sich von den Verträgen zu lösen. Die  

beklagte Stadt widersprach dem, die Klägerin machte in der Folge vor dem Verwal-

tungsgericht die Unwirksamkeit der Verträge geltend und begehrte die Verurteilung 

der Beklagten zur Rückzahlung der geleisteten Ablösesummen. 

 

Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen, allerdings die Berufung gegen 

sein Urteil wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. 

 

Die Landesanwaltschaft hat sich vor diesem Hintergrund als Vertreter des öffentli-

chen Interesses am Verfahren beteiligt und für das Festhalten der Klägerin an den 

Ablösungsverträgen insbesondere auf das Stichtagsprinzip hingewiesen, das in den 

Übergangsregelungen des Art. 19 Abs. 7 und 8 KAG n.F. zum Tragen kommt sowie 

darauf, dass Ablöseverträge nur eines von mehreren Vorfinanzierungsinstrumenten 

der Kommunen bei Straßenausbaubeiträgen darstell(t)en und für die beklagte Stadt 

insbesondere auch die Festsetzung von Vorauszahlungen auf Straßenausbaubei-

träge durch Verwaltungsakt möglich gewesen wäre.  
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Der BayVGH hat in seiner Entscheidung Ablösevereinbarungen über Straßenaus-

baubeiträge als zulässige öffentlich-rechtliche Verträge im Sinne von Art. 

54 BayVwVfG eingestuft (Rn. 14-16), die, soweit sie bis zum 31.12.2017 und damit 

vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgeschlossen wurden, ihre Wirksamkeit 

trotz dem für die Gemeinden ab dem 01.01.2018 geltenden gesetzlichen Verbot für 

die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen behalten (Rn. 18-19).  

 

Das von der Klägerin in Anspruch genommene Kündigungsrecht nach Art. 60 Abs. 1 

Satz 1 BayVwVfG besteht nach dem BayVGH nicht.  

 

Der BayVGH zieht bereits in Zweifel, ob bei Abschluss der Ablösungsverträge An-

fang Oktober 2017 die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht tatsächlich  

sogar schon absehbar gewesen ist, so dass schon aus diesem Grund ein Wegfall der 

Geschäftsgrundlage wegen der Gesetzesänderung ausscheidet (Rn. 22 - 24). Jeden-

falls ist nach dem BayVGH aber ein Festhalten an den Ablösungsverträgen für die 

Klägerin zumutbar, was sich bei einer Gesamtschau aller maßgeblichen Umstände 

insbesondere aus zwei Gesichtspunkten ergibt:  

 

Zum einen enthalten die gesetzlichen Übergangsregelungen in Art. 19 Abs. 7 und 8 

KAG n.F. mit der Stichtagsregelung eine Wertentscheidung, die klar für den Fortbe-

stand der Ablöseverträge spricht. Denn es ist kein überzeugender Grund ersichtlich, 

warum demjenigen, der vor dem Stichtag freiwillig einen wirksamen Ablösungsver-

trag über Straßenausbaubeträge abgeschlossen hat, unzumutbar sein soll, was der 

Gesetzgeber dem Adressaten eines vor dem Stichtag erlassenen (Beitrags- oder  

Vorauszahlung-)Bescheids – verfassungsgemäß – zumutet. Zum anderen hätte sich 

die Klägerin bis zum 31.12.2017 auch nicht gegen die Heranziehung zu Vorauszah-

lungen per Verwaltungsakt als alternativem Vorfinanzierungsinstrument wehren kön-

nen, welche die Beklagte auch nach dem Stichtag nach Maßgabe der Überleitungs-

regelung des Art. 19 Abs. 8 KAG n.F. hätte behalten dürfen, obwohl die endgültigen 

Beitragspflichten nicht mehr entstehen können (Rn. 26-30). 

 

Die Entscheidung des BayVGH ist aus Sicht des Vertreters des öffentlichen Interes-

ses sehr zu begrüßen, da sie wichtige Rechtsfragen klärt, die in einer Vielzahl von 
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Fällen eine Rolle spielen können. So hatten im vorliegenden Fall 80 % der betroffe-

nen Anlieger Ablöseverträge geschlossen und dürften entsprechende Fallgestaltun-

gen darüber hinaus in einer Vielzahl von bayerischen Kommunen vorliegen.  

 

 

 

Höfler  
Oberlandesanwalt 
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6 BV 20.2301 

Au 2 K 19.1007 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*****- *** ************** ********** 

******* *** ************ ******, 

********* ***** *** ********, 

*********. **, ***** **********, 

 - ******** - 

**************: 

************* *******-********* & *******, 

***********. *, ***** *******, 

 

gegen 

 

Stadt K********** 

********* ***** *** ****************** 

*************** ** ***** *********** 

 - Beklagte - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Ablösung von Straßenausbaubeiträgen; 

hier: Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Augsburg vom 25. Juni 2020, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 6. Senat, 
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durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmitz, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Greve-Decker, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Greger 

 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. April 2021 

am 22. April 2021 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Augsburg vom 25. Juni 2020 – Au 2 K 19.10079 – wird zurückgewie-

sen.  

 

 II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf 

die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstre-

ckenden Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte vorher Sicher-

heit in gleicher Höhe leistet. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Beteiligten streiten darum, ob die von der Klägerin erklärte Kündigung von sechs 

Verträgen mit der beklagten Stadt über die Ablösung von Straßenausbaubeiträgen 

wirksam ist und die geleisteten Beträge zurückzuzahlen sind. 

 

1. Die Beklagte hatte im Jahr 2017 die im Stadtzentrum gelegene Fußgängerzone er-

neuert und den betroffenen Grundstückseigentümern unter Hinweis auf § 10 Abs. 3 

ihrer Satzung über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrags (Straßenausbaubei-

tragssatzung – SABS) vom 29. November 2000 (ABl. Nr. 25/2000), geändert durch 

Satzung vom 2. April 2008 (ABl. Nr. 11/2008), angeboten, den zu erwartenden Stra-

ßenausbaubeitrag für ihr Grundstück vor Entstehen der Beitragspflicht abzulösen. Die 

Klägerin, die Eigentümerin von zwei Grundstücken im Abrechnungsgebiet ist, hat da-

raufhin mit der Beklagten am 4./6. Oktober 2017 insgesamt sechs Vereinbarungen 

1 

2 
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über die Ablösung der Straßenausbaubeiträge geschlossen und die vereinbarte Ge-

samtsumme von 27.435 € gezahlt (2 Vereinbarungen zum „S******** II“ über 5.140 € 

und 3.806 €; 2 Vereinbarungen zum „S******** III“ über 6.151 € und 4.554 €; 2 Verein-

barungen zu „S******gassse/S********“ über 4.476 € und 3.308 €). Insgesamt haben im 

Herbst 2017 etwa 80 % der betroffenen Grundstückseigentümer entsprechende Ablö-

sungsvereinbarungen mit der Beklagten geschlossen (Beitragsvolumen von ca. 

420.600 €); die übrigen 20 % entschieden sich dafür, später im Wege der Beitragser-

hebung herangezogen zu werden (Beitragsvolumen von ca. 120.000 €). 

 

Nachdem der bayerische Gesetzgeber durch das Gesetz zur Änderung des Kommu-

nalabgabengesetzes vom 26. Juni 2018 (GVBl S. 449) die Erhebung von Straßenaus-

baubeiträgen rückwirkend zum 1. Januar 2018 verboten hatte, vertrat die Klägerin die 

Auffassung, damit sei die zentrale Geschäftsgrundlage für die Ablösungsvereinbarun-

gen entfallen und kündigte diese mit Schreiben vom 14. Februar 2019. Die Beklagte 

widersprach mit Schreiben vom 20. Februar 2019 und wies darauf hin, dass mit der 

Durchführung der Straßenbaumaßnahmen die Vorteilslage für die Klägerin eingetreten 

sei und auch nach den ministeriellen Vollzugshinweisen zum Änderungsgesetz kein 

zwingender Grund für die Rückabwicklung der Ablösungsvereinbarungen bestehe. 

 

2. Die Klägerin hat daraufhin Klage beim Verwaltungsgericht erhoben und beantragt, 

festzustellen, dass die Ablösungsvereinbarungen durch die Kündigung vom 14. Feb-

ruar 2019 aufgelöst worden sind, den Bescheid der Beklagten vom 20. Februar 2019 

aufzuheben und die Beklagte zur Zahlung von 27.435 € zu verurteilen. Mit der Geset-

zesänderung kurz nach Vertragsschluss sei die zentrale, jenseits der ablösungstypi-

schen Risiken liegende Grundlage der Vereinbarungen entfallen und eine ganz erheb-

liche Störung der Vertragsverhältnisse eingetreten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, 

dass diejenigen Grundstückseigentümer, die keine Ablösungsvereinbarung abge-

schlossen hätten, nunmehr nicht mehr zu Beiträgen herangezogen werden dürften und 

für die Straßenerneuerung gar nicht zahlen müssten. Das sei mit dem Grundsatz der 

Abgabengerechtigkeit nicht vereinbar. 

 

Mit Urteil vom 25. Juni 2020 hat das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen und 

zur Begründung ausgeführt: Die Klage sei teils unzulässig, teils unbegründet. Unzu-

lässig sei sie, soweit die Klägerin die Aufhebung des „Bescheids“ vom 20. Februar 

2019 beantrage, weil dieses Schreiben der Beklagten keinen mit der Anfechtungsklage 

angreifbaren Verwaltungsakt enthalte. Hinsichtlich des Feststellungs- und des Zah-

lungsantrags sei die Klage unbegründet. Denn die Ablösungsvereinbarungen seien 

weder nachträglich unwirksam noch durch eine wirksame Kündigung oder einen wirk-

samen Rücktritt aufgelöst worden und bildeten damit für die Beklagte weiterhin einen 

3 

4 

5 
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Rechtsgrund für das Behaltendürfen der von der Klägerin geleisteten Ablösebeträge. 

Der Klägerin stehe insbesondere kein Kündigungsgrund nach Art. 60 Abs. 1 Satz 1 

BayVwVfG zu. Unabhängig von den weiteren Voraussetzungen sei das Festhalten an 

den Vereinbarungen bei einer Abwägung aller maßgebenden Umstände des Einzel-

falls nicht unzumutbar. Es liege bereits kein eklatantes Missverhältnis zwischen Leis-

tung und Gegenleistung vor. Die Gegenleistung der Beklagten sei darin zu sehen, dass 

ein abstraktes Straßenausbaubeitragsschuldverhältnis nicht entstehen könne. Die Be-

klagte habe auch im Übrigen ihre Leistung erbracht, die Vorteilslage sei praktisch voll-

ständig schon im Jahr 2017 eingetreten. Damit liege keine relevante Störung der 

Gleichwertigkeit der vereinbarten Leistungen vor. Außerdem sei zu berücksichtigen, 

dass die Beklagte nach alter Rechtslage auch Vorauszahlungsbescheide hätte erlas-

sen und bei Eintritt der Vorteilslage eine fiktive Abrechnung des endgültigen Beitrags 

nach Art. 19 Abs. 8 Satz 2 KAG hätte vornehmen können. Anderes ergebe sich auch 

nicht aus dem allgemeinen Gleichheitssatz, insbesondere auch nicht im Vergleich zu 

den Grundstückseigentümern, die keine Ablösungsvereinbarungen geschlossen hät-

ten und denen nunmehr infolge der Gesetzesänderung keine Straßenausbaubeiträge 

mehr auferlegt werden könnten. Denn die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge sei 

der Beklagten nicht zuzurechnen, eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen sei ihr 

rechtlich nicht mehr möglich. Eine relevante Ungleichbehandlung durch die Beklagte 

ergebe sich nicht daraus, dass sie die Klägerin nicht aus den geschlossenen Verein-

barungen „entlasse“. 

 

Das Verwaltungsgericht hat die Berufung gegen sein Urteil wegen grundsätzlicher Be-

deutung der Rechtssache zugelassen. 

 

3. Die Klägerin hat Berufung eingelegt, mit der sie ihre Klageanträge mit der Maßgabe 

weiterverfolgt, dass dem Antrag auf Aufhebung des „Bescheids“ der Beklagten vom 

20. Februar 2019 keine eigenständige Bedeutung als Anfechtungsklage zukommen 

solle.  

 

Sie trägt im Wesentlichen vor: Das erstinstanzliche Urteil entferne sich von den Vo-

raussetzungen des Art. 60 BayVwVfG über den Wegfall der Geschäftsgrundlage und 

übergehe völlig, dass die Vertragsparteien die Ablösungsvereinbarungen keinesfalls 

geschlossen hätten, wenn sie auch nur die geringste Kenntnis von der Gesetzesände-

rung gehabt hätten. Nicht überzeugen könne die Annahme des Verwaltungsgerichts, 

die Klägerin sei durch Zahlung der Ablösungssumme zugleich von jeglicher Beitrags-

pflicht befreit worden, weswegen die Beklagte ihre Leistungspflicht vollständig erbracht 

habe. Das übergehe völlig die wirtschaftliche Komponente des Instituts „Wegfall der 

6 

7 

8 
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Geschäftsgrundlage“, denn auf diese „Gegenleistung“, die wegen der von beiden Ver-

tragsparteien nicht erwarteten Gesetzesänderung keinen Wert habe, hätte man von 

vornherein verzichtet, wenn man gewusst hätte, dass alsbald jegliche Beitragspflicht 

entfalle. Der Gesetzgeber habe entschieden, dass der Beklagten keine Ansprüche auf 

Ausbaubeiträge mehr zukommen sollten, sie vielmehr mit eventueller staatlicher För-

derung die entsprechenden Aufwendungen selbst zu tragen habe. Deswegen sei ein 

unzumutbares Missverhältnis zwischen der gewissermaßen von vornherein unnötigen 

Leistung der Klägerin (Ablösung) und derjenigen der Beklagten („Verzicht“ auf eine 

alsbald ohnehin nicht mehr bestehende Forderung) gegeben. Obwohl die Beitragsan-

sprüche der Beklagten nach der Gesetzesänderung nicht mehr vorhanden seien, solle 

sie im Voraus vereinnahmte Ablösungszahlungen, die bei wahrer Kenntnis niemals 

geflossen wären, ohne weiteres behalten dürfen. Die vom Bundesverwaltungsgericht 

geforderte Abwägung aller sich im Zusammenhang mit Ablösungsverträgen ergeben-

den Umstände und gegenläufigen Interessen finde durch das erstinstanzliche Urteil 

nicht statt. Insbesondere werde unter mehreren Blickrichtungen dem Gesichtspunkt 

der Abgabengerechtigkeit, aber auch einer eigentlich positiv zu beurteilenden und zu 

fördernden Ablösungsbereitschaft nicht ausreichend Rechnung getragen. Bei Berück-

sichtigung aller maßgebenden Gesichtspunkte müsse ein Wegfall der Geschäfts-

grundlage bejaht werden. 

 

Die Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil und beantragt, die Berufung zurück-

zuweisen.  

 

Die Landesanwaltschaft Bayern hat sich als Vertreterin des öffentlichen Interesses am 

Verfahren beteiligt. Sie hält das erstinstanzliche Urteil für rechtens, ohne einen eige-

nen Antrag zu stellen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteilig-

ten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider Instanzen und die vorgelegten Behör-

denakten verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg. 

 

Die Klägerin beantragt mit ihrer Klage nach Klarstellung in der mündlichen Verhand-

lung festzustellen, dass sie die mit der Beklagten am 4./6. Oktober 2017 geschlosse-

nen Ablösungsverträge über Straßenausbaubeiträge wirksam gekündigt hat, und die 

9 

10 

11 

12 

13 
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Beklagte zu verurteilen, die geleisteten Ablösungsbeträge in Höhe von 27.435 € zu-

rückzuzahlen. Diese Klage ist als Feststellungs- und allgemeine Leistungsklage zuläs-

sig, aber unbegründet. Wie das Verwaltungsgericht zu Recht ausgeführt hat, ergibt 

sich aus der gesetzlichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 

2018 für die Klägerin kein Kündigungsrecht nach Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG. Die 

vor der Gesetzesänderung geschlossenen Ablösungsverträge sind weiterhin wirksam. 

Die Klägerin hat dementsprechend keinen Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten 

Beträge. 

 

1. Die Beklagte und die Klägerin haben in den Verträgen vom 4./6. Oktober 2017 nach 

der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Rechtslage wirksam die Ablösung der künf-

tigen Beiträge für den Ausbau der Straßen „S******** II“, „S******** III“ und „S******-

gasse/S********“ vereinbart. 

 

Die Beklagte hat auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 3 KAG a.F. und ihrer 

Straßenausbaubeitragssatzung Beiträge für die Verbesserung oder Erneuerung von 

Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen von den Grundstückseigentümern 

und Erbbauberechtigten erhoben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 

Einrichtungen besondere Vorteile bietet (zur Beitragserhebungspflicht nach damaliger 

Rechtslage BayVGH, U.v. 9.11.2016 – 6 B 15.2732 – BayVBl 2017, 200). Die Beitrags-

pflicht entstand, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen war (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 1 

SABS). War die Erneuerung oder Verbesserung einer Straße demnach grundsätzlich 

von der Beklagten vorzufinanzieren, so konnte diese nach Maßgabe von Art. 5 Abs. 5 

KAG schon vor Entstehung der Beitragspflicht Vorauszahlungen auf den Ausbaubei-

trag erheben. Alternativ hierzu eröffnete Art. 5 Abs. 9 KAG und § 10 Abs. 3 SABS der 

Beklagten – als Ausnahme vom gesetzlichen Verbot vertraglicher Vereinbarungen 

über die Erhebung von Abgaben – die vertragliche Ablösung des Beitrags vor Entste-

hung der Beitragspflicht gegen eine angemessene Gegenleistung, die nach der Höhe 

des voraussichtlich entstehenden Beitrags zu bestimmen war. Ein solcher öffentlich-

rechtlicher Vertrag im Sinn von Art. 54 BayVwVfG bewirkte, dass die sachliche Bei-

tragspflicht gar nicht erst entstand‚ indem schon zuvor zu einem Zeitpunkt‚ in dem die 

Verbesserungs- oder Erneuerungsmaßnahmen noch gar nicht begonnen haben muss-

ten und daher auch die Höhe des dafür anfallenden Aufwands nicht bekannt war‚ eine 

abschließende Regelung über die Belastung eines Grundstücks mit Ausbaukosten ge-

troffen wurde (BayVGH, B.v. 22.3.2018 – 6 ZB 18.123 – juris Rn. 5 f.; vgl. auch 

BVerwG, U.v. 21.1.2015 – 9 C 1.14 – BVerwGE 151, 171 Rn. 10 zum Erschließungs-

beitragsrecht).  

 

Solche Ablösungsverträge hat die beklagte Stadt mit der Klägerin am 4./6. Oktober 

14 

15 

16 
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2017 zur Ablösung der auf die beiden klägerischen Grundstücke entfallenden Beiträge 

für die im Wesentlichen 2017 durchgeführten Ausbaumaßnahmen an den Straßen 

„S******** II“, „S******** III“ und „S******gasse/S********“ geschlossen. Dass ihr Inhalt 

den damaligen gesetzlichen Anforderungen genügt hat, insbesondere die vereinbarten 

Ablösungsbeträge nach der Höhe der voraussichtlichen Beiträge bestimmt waren, 

steht außer Streit. Anders als für durch Bescheid auferlegte Vorauszahlungen (vgl. 

Art. 5 Abs. 5 Satz 1, 3 KAG a.F.) enthielt das Gesetz keine Vorgaben dazu, wann die 

Vereinbarung frühestens geschlossen werden kann und wie die Straßenausbaumaß-

nahme nach Vertragsabschluss voranschreiten muss. 

 

2. Die Ablösungsverträge vom 4./6. Oktober 2017 sind nicht durch das Gesetz zur Än-

derung des Kommunalabgabengesetzes vom 26. Juni 2018 (GVBl S. 449) nichtig ge-

worden. 

 

Durch dieses Änderungsgesetz, das gemäß seinem § 2 mit Rückwirkung zum 1. Ja-

nuar 2018 in Kraft getreten ist, wird den Gemeinden die Erhebung von Beiträgen für 

die Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen, beschränkt-öffentlichen Wegen, 

in der Baulast der Gemeinden stehenden Teilen von Ortsdurchfahrten und der Stra-

ßenbeleuchtung verboten (Art. 5 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 KAG n.F.). Dieses gesetzli-

che Beitragserhebungsverbot schließt nicht nur die hoheitliche Festsetzung von ent-

sprechenden Beiträgen oder Vorauszahlungen durch Verwaltungsakt aus, sondern 

steht auch vertraglichen Vereinbarungen über eine Beitragsablösung entgegen. Des-

halb sind nach seinem Inkrafttreten am 1. Januar 2018 abgeschlossene Ablösungs-

verträge ausnahmslos kraft Gesetzes nichtig (geworden) und rückabzuwickeln. Vor 

dem Inkrafttreten, also bis zum 31. Dezember 2017, nach alter Rechtslage wirksam 

abgeschlossene Ablösungsverträge werden hingegen durch die Gesetzesänderung 

nicht berührt und behalten auch nach dem 31. Dezember 2017 ihre Wirksamkeit (vgl. 

Mann in Mann/Sennekamp/ Uechtritz, VwVfG, 2. Auflage 2019, § 59 Rn. 54). Das 

ergibt sich nicht nur aus der allgemeinen Inkraftsetzung der Gesetzesänderung zum 

1. Januar 2018, sondern wird auch durch die besonderen Übergangsregelungen des 

Art. 19 Abs. 7 und 8 KAG n.F. bestätigt. Denn dort ist für die hoheitliche Abgabener-

hebung ausdrücklich der Grundsatz festgelegt, dass die bis 31. Dezember 2017 gel-

tende Rechtslage weiter anzuwenden ist, wenn die Beiträge oder die Vorauszahlungen 

vor dem 1. Januar 2018 festgesetzt worden sind. Vor dem Stichtag erlassene Beitrags- 

und Vorauszahlungsbescheide haben demnach auch für die Zukunft Bestand.  

 

3. Die Klägerin hat die Ablösungsverträge durch Schreiben vom 14. Februar 2019 

nicht wirksam gekündigt. Entgegen ihrer Ansicht begründet die gesetzliche Abschaf-

fung der Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2018 kein Kündigungsrecht nach dem 
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allein in Betracht kommenden Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG als einfachgesetzliche 

Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben. 

 

Nach dieser Vorschrift kann eine Vertragspartei eine Anpassung des Vertragsinhalts 

an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine Anpassung nicht möglich 

oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen, wenn die Ver-

hältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich 

seit Abschluss des Vertrags so wesentlich geändert haben, dass dieser Vertragspartei 

das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist. 

Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. 

 

a) Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG ist zwar auf Ablösungsvereinbarungen anwendbar. 

Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin ihre wesentlichen vertraglichen Leis-

tungsverpflichtungen (Zahlung der vereinbarten Ablösungsbeträge) bereits – noch vor 

dem 1. Januar 2018 – erfüllt hat. Schon wegen der fortdauernden Rechtswirkungen 

der Schuldverhältnisse im weiteren Sinn insbesondere als Rechtsgrund für das Behal-

tendürfen der empfangenen Leistungen bleibt weiter Raum für eine Vertragsanpas-

sung oder -kündigung (vgl. BVerwG, U.v. 18.7.2012 – 8 C 4.11 – BVerwGE 143, 335 

Rn. 48). 

 

b) Es beregnet jedoch bereits Zweifeln, ob in der gesetzlichen Abschaffung der Stra-

ßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2018 eine wesentliche Änderung der für die Fest-

setzung des Vertragsinhalts maßgebenden Verhältnisse zu erblicken ist.  

 

Freilich können zur Geschäftsgrundlage nicht nur tatsächliche, sondern auch rechtli-

che Umstände zählen, wie der unveränderte Fortbestand der im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses geltenden Gesetzeslage. Allerdings sind die Risiken von Fehlvorstel-

lungen über die Rechtslage nicht prinzipiell anders als Fehlvorstellungen über andere 

äußere Umstände zu bewerten. Daher haben die Parteien auch das Risiko von Ände-

rungen der Rechtslage grundsätzlich jeweils selbst zu tragen. Eine Anpassung des 

Vertrags kann nur dann gefordert werden, wenn der (Fort-)Bestand einer bestimmten 

Rechtslage von den Parteien ausnahmsweise zur gemeinsamen Geschäftsgrundlage 

ihres Vertrags gemacht worden ist. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die 

Änderung der Rechtslage bei Vertragsschluss nicht bereits absehbar war. Gesetzes-

änderungen kündigen sich in der allgemeinen politischen Diskussion und durch ent-

sprechende Gesetzesinitiativen meist frühzeitig an und sind damit schon geraume Zeit 

vor ihrem Inkrafttreten vorhersehbar. Insbesondere bei Verträgen über den einmaligen 

Austausch von Leistungen können die Parteien daher die Risiken einer anstehenden 
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Gesetzesänderung bei Vertragsschluss selbst berücksichtigen, sodass eine Ver-

tragsanpassung regelmäßig nicht in Betracht kommt (Martens in BeckOGK BGB 

§ 313, 268 f. m.w.N.). 

 

Es sprechen durchaus gewichtige Gründe dafür, dass bei Abschluss der Ablösungs-

vereinbarungen im Oktober 2017 eine Änderung der Rechtslage bereits – objektiv – 

absehbar war und deshalb in die Risikosphäre der Vertragsparteien fällt. Spätestens 

seit Einführung der wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen durch das Ände-

rungsgesetz vom 8. März 2016 (GVBl S. 36) stand die gesetzliche Ausgestaltung der 

Straßenausbaubeiträge in der Diskussion. Daher mag sogar ein gesetzliches Erhe-

bungsverbots vorhersehbar gewesen sein, noch bevor im November 2017 Abgeord-

nete der Freien Wähler im Landtag einen entsprechenden Gesetzentwurf eingereicht 

haben (LT-Drs. 17/19093). Das kann jedoch dahinstehen. Selbst wenn bei Abschluss 

der Ablösungsverträge Anfang Oktober 2017 die Abschaffung der Straßenausbaubei-

träge nicht absehbar gewesen sein sollte und der (Fort-)Bestand der damaligen 

Rechtslage von den Vertragsparteien ausnahmsweise zur gemeinsamen Geschäfts-

grundlage ihres Vertrags gemacht worden sein sollte, scheidet ein Kündigungsrecht 

wegen Änderung der Rechtslage gleichwohl aus, weil es an einer weiteren Vorausset-

zung des Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG fehlt. 

 

c) Der Klägerin ist – bei unterstelltem Wegfall der Geschäftsgrundlage wegen der Ge-

setzesänderung – das Festhalten an den Ablösungsverträgen vom 4./6. Oktober 2017 

nicht unzumutbar, wie das Verwaltungsgericht zu Recht entschieden hat. 

 

(1) Eine Unzumutbarkeit im Sinn von Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG liegt nicht be-

reits dann vor, wenn sich für eine Partei das normale Vertragsrisiko realisiert. Es reicht 

weiter nicht aus, dass eine Vertragspartei nach ihrer gegenwärtigen Interessenlage in 

den Vertragsschluss vernünftigerweise nicht mehr einwilligen würde. Vielmehr muss 

die Änderung der für den Vertragsinhalt maßgeblichen tatsächlichen oder rechtlichen 

Verhältnisse zu schwerwiegenden, bei Vertragsschluss nicht absehbaren Nachteilen 

für die Vertragspartei geführt haben, denen die Vertragspartner billigerweise Rech-

nung getragen hätten, wenn sie die Entwicklung vorhergesehen hätten. Die Folgen der 

nachträglichen Änderung müssen also den Risikorahmen überschreiten, den ein Ver-

tragspartner nach Treu und Glauben hinzunehmen hat. Dabei ist nicht auf das subjek-

tive Empfinden der Vertragspartei abzustellen, sondern ein objektiver Maßstab zu-

grunde zu legen. Andernfalls hätte es eine Vertragspartei entgegen dem – für die Ge-

währleistung von Rechtssicherheit unverzichtbaren – Grundsatz „pacta sunt servanda“ 

in der Hand, über die Eigendefinition der Unzumutbarkeit die Notwendigkeit einer Ver-

tragsanpassung weitgehend selbst zu bestimmen (BVerwG, U.v. 18.7.2012 – 8 C 4.11 
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– BVerwGE 143, 335 Rn. 64 m.w.N.).  

 

Die rechtliche Würdigung, ob sich aus der wesentlichen Änderung der gemeinsam vo-

rausgesetzten Grundlagen des Vertrags unzumutbare Folgewirkungen für eine Ver-

tragspartei ergeben, ist auf der Grundlage aller maßgebenden Umstände des Einzel-

falls vorzunehmen. Das Festhalten an dem unveränderten ursprünglichen Vertragsin-

halt ist jedenfalls dann unzumutbar, wenn – bei Annahme der Gleichwertigkeit der ge-

genseitig versprochenen Leistungen bei Vertragsschluss – durch die nachträgliche tat-

sächliche Entwicklung oder eine nachträgliche Rechtsänderung ein eklatantes Miss-

verhältnis zwischen ihnen entstanden ist. Denn bei gegenseitigen Verträgen ist in der 

Regel die Vorstellung von der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung Ge-

schäftsgrundlage. Die Ausgleichsfunktion der beiderseitigen Leistungen muss im Hin-

blick auf Art. 60 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG so stark gestört sein, dass es dem benach-

teiligten Vertragspartner nach Treu und Glauben unmöglich wird, in der bisherigen ver-

traglichen Regelung seine Interessen auch nur annähernd noch gewahrt zu sehen (vgl. 

BVerwG, U.v. 18.7.2012 – 8 C 4.11 – BVerwGE 143, 335 Rn. 65 m.w.N.).  

 

(2) Nach diesen Grundsätzen hat das Festhalten an den Ablösungsverträgen nach der 

gesetzlichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für die Klägerin keine unzumut-

baren Folgewirkungen. Bei Gesamtschau aller maßgeblichen Umstände sind dafür 

insbesondere zwei Gesichtspunkt ausschlaggebend: 

 

Zum einen entspricht das Festhalten an einem vor dem 1. Januar 2018 wirksam ge-

schlossenen Ablösungsvertrag, wie oben ausgeführt, der gesetzlichen Stichtagsrege-

lung, die in Art. 19 Abs. 7 und 8 KAG n.F. für die hoheitliche Abgabenerhebung durch 

(Beitrags- und Vorauszahlungs-) Bescheid näher ausgestaltet ist. Auch wenn jeder 

Stichtag unvermeidlich gewisse Härten mit sich bringt, ist es dem Gesetzgeber nicht 

verwehrt, zur Regelung bestimmter Lebenssachverhalte Stichtage einzuführen (etwa 

BVerfG, B.v. 19.5.2015 – 2 BvR 1170/14 – juris – Rn. 41 m.w.N.). Auf solche, aus einer 

Stichtagsregelung resultierende Härten beruft sich die Klägerin letztlich. Es ist indes 

kein überzeugender Grund ersichtlich, warum demjenigen, der vor dem Stichtag frei-

willig einen wirksamen Ablösungsvertrag über Straßenausbaubeträge abgeschlossen 

hat, unzumutbar sein soll, was der Gesetzgeber dem Adressaten eines vor dem Stich-

tag erlassenen (Beitrags- oder Vorauszahlung-) Bescheids – verfassungsgemäß – zu-

mutet. 

 

Zum anderen betrifft die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 beide Vertragspar-

teien spiegelbildlich in gleicher Weise, was regelmäßig für die Zumutbarkeit der Aus-

wirkungen spricht (vgl. Bonk/Neumann/Siegel in Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
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9. Aufl. 2018, § 60 Rn. 25). Während die Klägerin ab dem 1. Januar 2018 nicht mehr 

zu Beiträgen oder Vorauszahlungen für die in Rede stehenden Straßenbaumaßnah-

men herangezogen werden darf, wird der Beklagten die nach alter Rechtslage beste-

hende Finanzierungsquelle verschlossen. Könnte sich die Klägerin von dem vor dem 

Stichtag nach alter Rechtslage wirksam geschlossenen Vertrag lösen, wäre der Be-

klagten der bis zum Stichtag eröffnete Weg über die hoheitliche Beitrags- oder Voraus-

zahlungserhebung nunmehr versperrt, ohne dass eine staatliche Erstattung der Bei-

tragsausfälle nach Maßgabe von Art. 19 Abs. 9 KAG sichergestellt wäre. Bei einer 

solch einseitigen Lösung zugunsten der Klägerin wäre das auf der Beklagtenseite ste-

hende öffentliche Interesse nicht ausreichend berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund 

kann im Übrigen die hypothetische Erwägung nicht überzeugen, die Klägerin hätte bei 

Kenntnis der späteren Gesetzesänderung die Ablösungsverträge nicht geschlossen; 

die Bereitschaft zur freiwilligen Wahl der Vertragslösung dürfe nicht durch das Fest-

halten am Vertrag auch nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bestraft wer-

den. Denn die Klägerin hätte sich bis zum 31. Dezember 2017 nicht gegen die hoheit-

liche Heranziehung zu Vorauszahlungen als alternativem Vorfinanzierungsinstrument 

wehren können, welche die Beklagte auch nach dem Stichtag nach Maßgabe der 

Überleitungsregelung des Art. 19 Abs. 8 KAG n.F. hätte behalten dürfen, obwohl die 

endgültigen Beitragspflichten nicht mehr entstehen können. 

 

Das Festhalten an den Ablösungsvereinbarungen ist der Klägerin schließlich auch 

nicht deshalb unzumutbar, weil einige Anlieger in den Abrechnungsgebieten mit der 

Beklagten keine Ablösungsverträge abgeschlossen haben und nach der Gesetzesän-

derung nicht mehr im Beitragswege herangezogen werden dürfen. Zwar kommen 

diese nun beitragsfrei in den Genuss desselben Sondervorteils (Möglichkeit zur Inan-

spruchnahme der erneuerten und verbesserten Fußgängerzone), den die Klägerin und 

die anderen zum Vertragsabschluss bereiten Anlieger bereits anteilig vorfinanziert ha-

ben. Darin liegt aber kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 

Abs. 1 GG und das darin verankerte Gebot der Abgabengerechtigkeit. Denn ange-

sichts der Freiwilligkeit der vertraglichen Regelung fehlt es an einem vergleichbaren 

Sachverhalt (vgl. BVerwG, U.v. 21.1.2015 – 9 C 1.14 – BVerwGE 151, 171 Rn. 16).  

 

4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Ausspruch über ihre 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 10, § 711 

ZPO.  

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil kein Zulassungsgrund nach § 132 Abs. 2 VwGO 

vorliegt.  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum Bun-

desverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim Bay-

erischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 

München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: Mont-

gelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Ent-

scheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung die-

ser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Entschei-

dung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung 

der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, 

des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundes-

verfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskos-

tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für 

Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein-

geleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und 

Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befä-

higung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG 

bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Angelegen-

heiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) sind auch die 

dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Bevollmächtigte zu-

gelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht durch Perso-

nen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

 

Schmitz Greve-Decker  Greger 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 27.435,00 € festgesetzt 

(§ 47 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG). 

 

 

 

 

Schmitz Greve-Decker Greger 

 

 


